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Allgemeines Rundschreiben Nr. 107/2021 

vom 23. April 2021 
 
Corona: 
 

Veröffentlichung  
 der 3. Änderungsverordnung zur Corona-Arbeitsschutzverordnung  
 des 4. Bevölkerungsschutzgesetzes (Bundesnotbremse + Home Office-Pflicht) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass gestern die 3. Änderungsverordnung zur Corona-
Arbeitsschutzverordnung im Bundesanzeiger und das 4. Bevölkerungsschutzgesetz im Bundesge-
setzlich veröffentlicht wurden. Beide Regelungsvorhaben der Bundesregierung treten damit grund-
sätzlich bereits heute, am 23. April 2021, in Kraft.  
 

 
A.    Veröffentlichung der 3. Änderungsverordnung zur Corona-Arbeitsschutzverordnung 
 

Wir hatten wir Sie über den Entwurf einer 3. Änderung zur Corona-Arbeitsschutzverordnung und 
den entsprechenden Beschluss des Bundeskabinetts informiert.  
Mit der Änderung geht eine Erhöhung der Testangebotsfrequenz (von grundsätzlich einem Tes-
tangebot pro Woche auf nun zwei) einher.  
 
Die 3. Änderungsverordnung ist gestern bereits im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.  
Sie tritt am Tag nach der Verkündung, damit heute am 23. April, in Kraft.  
 
B. Veröffentlichung des 4. Bevölkerungsschutzgesetzes 
 

Wir hatten Sie ebenso über die Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf eines 4. Bevölkerungs-
schutzgesetzes informiert. In dem Gesetz sind u.a. Regelungen zur sog. „Notbremse“ und zur 
„Homeofficepflicht“ enthalten.  
 
Mittwoch hat der Bundestag das Gesetz verabschiedet, gestern hat der Bundesrat das Gesetz 
gebilligt. Ebenfalls gestern ist es bereits im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden.  
Das Gesetz tritt zum größten Teil am Tag nach der Verkündigung, damit heute am 23. April, in 
Kraft; Artikel 2 und 3 (u.a. Kinderkrankengeld) mit Wirkung zum 5. Januar 2021.  
 
Zu den Inhalten verweisen wir auf unsere aktuellen Rundschreiben dazu.  
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne die jeweiligen Normtexte.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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